
Telefon: 03631 651 641 
Telefax: 03632 651 643

Rechtsanwaltskanzlei Bannert 
Kranichstraße 20 
99734 Nordhausen

E-Mail: post@kanzlei-bannert.de 
Internet: www.kanzlei-bannert.de

Bitte folgende Felder ausfüllen â  

Strafprozessvollmacht:

Herrn Rechtsanwalt Steffen Bannert 
Kranichstraße 20 
99734 Nordhausen

in der Strafsache, Privatklagesache, Nebenklagesache, Bußgeldsache, Entschädigungssache:

wegen:

Strafprozessvollmacht

Erteilung von Vollmacht zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen, Adhäsionsverfahren und Bußgeldsachen (§§ 302, 
374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie für den Fall der Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO und 
mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Straf-
prozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungs- 
maßnahmen, insbesondere im Beitragsverfahren. 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Nebenklage, Privatklage und Widerklageverfahren. 
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teil-
weise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, 
Geld, Wertsachen, Urkunden, Kautionen und Bußgeldzahlungen entgegenzunehmen und zu quittieren sowie Akteneinsicht 
zu nehmen. 

Die Abrechnung der anwaltlichen Gebühren erfolgt nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Ort Datum Unterschrift

Name / Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

erteilt:

Ausgefülltes Formular bitte 
ausdrucken und hier 
unterschreiben.
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Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Nebenklage, Privatklage und Widerklageverfahren.Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teil-weise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, Geld, Wertsachen, Urkunden, Kautionen und Bußgeldzahlungen entgegenzunehmen und zu quittieren sowie Akteneinsicht zu nehmen.
Die Abrechnung der anwaltlichen Gebühren erfolgt nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
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